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Umsetzung des Zwei-Prozent-Wildnisziel in Brandenburg  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-
maschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragesteller: Bund, Länder sowie Verbände und Stiftungen arbeiten kon-
tinuierlich an der Sicherung von großflächigen Wildnisgebieten in Deutschland. Eine fachli-
che Grundlage für die Entwicklung von Wildnisgebieten bildet die Biodiversitätsstrategie des 
Bundes „Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt"(NBS). Danach ist die Entwicklung 
von Wildnisflächen eine Form der Förderung biologischer Vielfalt. Die aktuelle NBS der Bun-
desregierung weist dabei mehrere Ziele zur Wildnisentwicklung auf. Übergeordnetes Ziel ist 
es, dass mindestens zwei Prozent der Landesfläche einer von menschlichen Nutzungen 
freien Entwicklung überlassen werden sollen. Im Sinne der NBS sind Wildnisgebiete ausrei-
chend große, (weitgehend) unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen 
vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten.  

Bei einer gesamten Landesfläche von fast 2.950.000 Mio. Hektar ergibt sich daraus eine 
rechnerische Gesamtkulisse von 59.000 Hektar, die zu unberührten und zusammenhängen 
Naturräumen zu entwickeln und aus der Nutzung zu nehmen sind.  

Um das Zwei-Prozent-Wildnisziel in Brandenburg zu erreichen, ist es daher notwendig, dass 
alle Potentiale für die Wildnisentwicklung flächenscharf identifiziert werden. Das umfasst 
sowohl alle im Eigentum des Landes befindlichen Flächen als auch alle Flächen der im Land 
Brandenburg ansässigen oder tätigen Naturschutzverbänden und Stiftungen. Insbesondere 
vor dem Hintergrund globaler Krisen und den unmittelbar verbundenen Nutzungskonkurren-
zen zwischen Nahrungsversorgung, Wohnungs- und Infrastrukturbau oder der Versor-
gungssicherheit mit Energie ist ein Flächenmonitoring unumgänglich. 

1. Inwieweit kann die Wildnisentwicklung auf solchen Flächen realisiert werden, die in 
keiner Nutzungskonkurrenz zu anderen Flächenbedarfen stehen und zu möglichst kei-
nen Einnahmeausfällen des Landes führen? 

Zu Frage 1: Wildnisgebiete sollen sich weitgehend unbeeinflusst vom Menschen entwickeln 
können. Dabei soll es sich überwiegend um großflächige Gebiete handeln, in denen die 
Natur sich selbst überlassen wird.  
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Bei der Flächenauswahl spielen verschiedene Faktoren eine Rolle (ökologische Eignung, 
Eigentumsfragen, rechtlicher Status, mögliche Ertragsausfälle des Landesbetriebes Forst 
usw.). Um 2 % Flächenanteil dauerhaft für Wildnis zu sichern, werden u. a. auch Landes-
waldflächen herangezogen. Das Zulassen einer natürlichen Waldentwicklung (NWE) ist auf 
10 % der Landeswaldflächen vorgesehen. Derzeit wird geprüft, welche Landeswaldflächen 
aus der Nutzung genommen werden sollen. Ziel ist es, Synergien von NWE und großflächi-
gen Wildnisgebieten zu erreichen. Darüber hinaus sollen zum Beispiel Flächen in Mooren, 
an Fließgewässern oder auch in Bergbaufolgelandschaften und auf ehemaligen Truppen-
übungsplätzen, also auf Flächen mit reduzierten Nutzungskonkurrenzen, in die Wildnisent-
wicklung einbezogen werden.  

2. Welche weiteren Kriterien für Wildniszonen unterhalb von 1.000 Hektar sind denkbar 
und landesweit anwendbar? 

Zu Frage 2: Wildnisgebiete im Sinne der Nationalen Biodiversitätsstrategie (NBS) sind aus-
reichend große, (weitgehend) unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, ei-
nen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährlei-
sten. Diese sollen eine Größe von mindestens 1.000 ha aufweisen. In flussbegleitenden 
Auwäldern, Mooren und an Küsten reicht eine Mindestgröße von 500 ha aus.  

Unabhängig von den oben genannten Mindestgrößen werden die Kernzone des National-
parks Unteres Odertal sowie großflächige, zusammenhängende Kernzonen der Biosphä-
renreservate als Wildnisgebiet im Sinne der NBS eingestuft.  

Die Großflächigkeit der Kernzonen der Biosphärenreservate wird von Seiten des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) 
so ausgelegt, dass sich diese an den Bestimmungen für „geeignete Prozessschutzgebiete“ 
orientieren soll, wie sie in den Ausführungsbestimmungen für die Förderrichtlinien Wildnis-
fonds formuliert wurden. Insofern werden landesweit nur die Kernzonen der Biosphärenre-
servate eingerechnet, die zusammenhängend mindestens ein Drittel der Mindestgröße für 
großflächige Wildnisgebiete im Sinne der NBS ausmachen, d. h. mindestens 330 ha (in 
Wäldern, auf ehemaligen militärischen Übungsplätzen und in Bergbaufolgelandschaften) 
bzw. 165 ha (in Auen und Mooren) erreichen. 

Kleinere Flächen leisten ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung wichtiger Wild-
nisziele der NBS, insbesondere dem 5 %-Ziel der natürlichen Waldentwicklung, und ergän-
zen das System großflächiger Wildnisgebiete im Sinne eines Biotopverbundes. Diese klei-
neren Flächen sind jedoch nicht Wildnis im vorgenannten Sinne, sondern werden als Pro-
zessschutzflächen oder Naturentwicklungsgebiete bezeichnet.  

3. Inwieweit ist sichergestellt, dass der Status „Wildnisgebiet“ die jeweils beste Form der 
Förderung biologischer Vielfalt darstellt? 

Zu Frage 3: Unter biologischer Vielfalt wird u. a. die Vielzahl der Arten, aber auch die Vielfalt 
der Lebensräume verstanden. In Wildnisgebieten, die die Kriterien der Nationalen Biodiver-
sitätsstrategie (NBS) (siehe Frage 2) erfüllen, können wegen ihrer Großräumigkeit und we-
gen des Verzichts auf eine (intensive) Nutzung besondere Lebensräume entstehen, die an-
dernorts wegen der räumlichen Beschränkung oder wegen einer anthropogenen Einwirkung 
auf die Flächen so nicht entstehen. In diesem Sinne entstehen in quantitativer und in quali-
tativer Hinsicht besondere Lebensräume.  
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Von diesen Räumen gibt es in den Landschaften Mitteleuropas und auch Brandenburgs zu 
wenige. Deshalb soll ein größerer Anteil der Landesfläche (2 %) dafür bereitgestellt werden. 

Es gibt aber Arten und Lebensräume, die Nutzungen erfordern, und die unter dem Aspekt 
der Vielfalt ihre eigene besondere Bedeutung haben. Deshalb muss jeweils aus natur-
schutzfachlicher Sicht entschieden werden, wo Wildnisentwicklung die jeweils beste Form 
der Förderung biologischer Vielfalt darstellt.  

4. Wie kann ein Monitoring für biologische Vielfalt sichergestellt werden? 

Zu Frage 4: Für das landesweite Monitoring von Lebensräumen und Arten ist das Landes-
amt für Umwelt (LfU), Abt. Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften zuständig. In 
seinem Auftrag erfolgt nach einheitlicher Methodik die Erfassung von Biotopen und Lebens-
raumtypen sowie Arten nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und EU-Vogelschutzrichtlinie. 
Eine Vielzahl von weiteren einzelnen Monitoringprojekten, z. B. im Zuge von Maßnah-
menumsetzungen, dient der Vervollständigung der Kenntnisse zum Vorkommen von Le-
bensräumen und Arten in Brandenburg. 

5. Welche Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes, des Landes und der EU stehen zur 
Wildnisentwicklung in Brandenburg bereit? 

Zu Frage 5: Die Bundesregierung hat zur Umsetzung des sogenannten 2 %-Wildnisziels der 
NBS einen Wildnisfonds eingerichtet, der durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) umgesetzt wird.  

Gefördert werden Vorhaben, die zur Erreichung des 2 %-Wildnisziels beitragen und die im 
Ankauf oder Eintausch einer Fläche oder dem Ausgleich für einen dauerhaften Nutzungs-
verzicht bestehen. Die Förderung ist verbunden mit einer Flächensicherung für die Wildnis-
entwicklung. Näheres regeln die Richtlinien zur Förderung der Wildnisentwicklung in 
Deutschland (Wildnisfonds).   

6. Welche Naturschutzverbände und Stiftungen verfügen über welche Flächen insge-
samt? 

Zu Frage 6: Die öffentlich-rechtliche Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg hat derzeit 
einen Flächenbestand von mehr als 7.600 Hektar. (Quelle: Internetseite der Stiftung Natur-
SchutzFonds) Die privatrechtliche Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, bei der das 
Land Brandenburg Mitstifter ist, besitzt Flächen mit einer Größe von insgesamt ca. 13.600 
Hektar. (Quelle: Internetseite der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg) 

Die Landesregierung führt keine Übersichten über das Eigentum von Flächen privatrechtli-
cher Naturschutzverbände und Stiftungen. Eine Veröffentlichung in der Zeitschrift „Natur und 
Landschaft“ aus dem Jahr 2015 (siehe Anlage) führt die Flächenempfänger des Nationalen 
Naturerbes (NNE) mit 27.550 ha im Land Brandenburg auf. Flächenempfänger waren das 
Land oder Naturschutzverbände und -stiftungen. Gegenüber dem damaligen Stand sind 
nach Kenntnis der Landesregierung geringfügige Änderungen eingetreten. Die Zahlen sind 
aber nach wie vor gute Anhaltspunkte zu den Größen der Flächen, die jeweils übernommen 
wurden.  
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7. Welche naturschutzfachlichen Zweckbestimmungen liegen den genannten Flächen 
Naturschutzverbände und Stiftungen heute zugrunde? 

Zu Frage 7: Die Übertragung von Flächen des Nationalen Naturerbes (NNE) auf das Land 
oder andere Naturschutzträger (Naturschutzverbände und -stiftungen) hat die Bundesregie-
rung daran gebunden, dass diese Flächen dauerhaft den Zielen des Naturschutzes zu die-
nen haben. Dabei ist die grundsätzliche Zielstellung des Nationalen Naturerbes insbeson-
dere die mittel- bis langfristige Entwicklung von nutzungsfreien Wäldern (Naturentwicklungs-
flächen im Wald) sowie die Erhaltung geschützter Offenlebensräume. Die konkreten natur-
schutzfachlichen Zielsetzungen werden den jeweiligen Trägern von der Bundesregierung 
verbindlich vorgegeben. 

Die Flächen im Eigentum der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg unterliegen der 
Zweckbindung des § 33 Absatz 2 Nr. 1 und 3 Brandenburgisches Naturschutzausführungs-
gesetz (BbgNatSchAG).  

Die Flächen im Eigentum der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg unterliegen dem Stif-
tungszweck, der insbesondere darin besteht, große Wildnisgebiete zu sichern und zu ver-
netzen. 

8. Können bestehende wildnisartige Flächen der Naturschutzverbände und Stiftungen in 
Anrechnung für die Landesziele zur Wildnisentwicklung gebracht werden? 

Zu Frage 8: Bestehende wildnisartige Flächen der Naturschutzverbände und Stiftungen 
werden für die Landesziele zur Wildnisentwicklung angerechnet, wenn der zulässige Rah-
men der Qualitätskriterien für Wildnisgebiete erfüllt wird. Insbesondere das Kriterium der 
Mindestgröße stellt eine große Hürde dar. Es wird daher geprüft, ob eine Arrondierung bzw. 
Vergrößerung von Flächen der Naturschutzverbände und Stiftungen mit angrenzendem 
(Landes-)Flächeneigentum möglich ist, um ein Wildnisgebiet zu erreichen. 

9. Wie kann ein einheitliches Monitoring für biologische Vielfalt durch die Naturschutzver-
bände und Stiftungen sichergestellt werden? 

Zu Frage 9: In den Wildnisgebieten der Stiftung Naturlandschaften und auf den Flächen der 
Sielmann-Stiftung wird ein eigenständiges Monitoring durchgeführt. Die Daten werden dem 
LfU für landesweite Auswertungen zur Verfügung gestellt. 

 

Anlage/n: 
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